
 
Anmeldung zur Prüfung in der Didaktik des Sachunterrichts  
(Modul 5) gemäß LPO 2003 – Stand: 12.05.2006 
 
a) Allgemeines Verfahren  
(Modul 5b wurde in unterschiedlichen 
Instituten studiert) 

 
1) Sprechstunde beim Erstprüfer 

 

 
2) Sprechstunde Geschäftsführer ZfL 

 

 
 

3) Festlegung der Prüfung:  
Zweitprüfer und Termin 

 
 
 
 

4) Anmeldung beim Prüfungsamt 
 

 
1. Schritt: Die Studierenden gehen zur 
Sprechstunde bzw. zum angekündigten 
Meldetermin bei ihrem Erstprüfer und lassen 
sich dort auf dem Meldebogen zur mündlichen 
Prüfung die Bereitschaft zur Prüfung bestätigen 
(Unterschrift der/des Lehrenden). Die Prüfung 
findet damit im Dienstzimmer des Erstprüfers 
statt. 
 
2. Schritt: Die Studierenden gehen zur Sprech-
stunde des Geschäftsführers des Zentrums für 
Lehrerbildung (ZfL). Dort erhalten Sie gemäß 
ihres Studienverlaufs im Modul 5 und auf der 
Grundlage der gemeldeten Prüfungszeiten 
einen Zweitprüfer zugewiesen. Der Termin der 
Prüfung wird dem Kandidaten vom Geschäfts-
führer bekannt gegeben. Die Prüfung des 
Studienpasses wird durch den Geschäftsführer 

des ZfL auf dem Meldebogen für das Staatliche 
 Prüfungsamt mit Unterschrift und Siegel des 
Zentrums bestätigt. Eine Kopie des 
Studienpasses verbleibt beim Zentrum. 
 
3. Schritt: Der Geschäftsführer des ZfL 
informiert Erstprüfer und Zweitprüfer über den 
Prüfungstermin, -ort und die Zusammensetzung 
der Prüfungsgruppe (KandidatIn, Erstprüfer, 
Zweitprüfer). 
 
4. Schritt: Die Studierenden reichen ihre 
Anmeldung beim Staatlichen Prüfungsamt ein. 
 
b) Verkürztes Verfahren 
(sämtliche Veranstaltungen aus Modul 5b 
wurden im selben Institut (z.B. dem Institut für 
Didaktik des Sachunterrichts) abgeleistet) 

 
          1) Sprechstunde beim Erstprüfer_____ 

Festlegung der Prüfung: 
Zweitprüfer und Termin 

 

 
 
 

2) Anmeldung beim Prüfungsamt 
 
 
1. Schritt: Die Studierenden gehen zur 
Sprechstunde/zum Anmeldetermin bei ihrem 
Erstprüfer im Institut und  vereinbaren dort den 
Prüfungstermin und den Zweitprüfer. Der 
Erstprüfer stellt die Vollständigkeit der Studien 
auf dem Anmeldebogen des Staatlichen 
Prüfungsamtes fest und bestätigt den 
Prüfungstermin mit Unterschrift und Siegel. 
 
2. Schritt: Die Studierenden reichen ihre 
Anmeldung beim Staatlichen Prüfungsamt ein. 

 
Die Studierenden müssen im Verfahren folgende Dokumente zur Verfügung halten: 
a) Studienpass für das Modul 5 inkl. Teilnahme- und Leistungsnachweise, 
b) Meldebogen zur mündlichen Prüfung beim Staatlichen Prüfungsamt, 
c) Studierendenausweis


